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Antrag 
 
 
der Fraktion der FDP 
 
 
 
Haushaltswende statt Schuldenkollaps in Nordrhein-Westfalen: Jetzt dringend mit ei-
nem Schulden-Stopp die finanzielle Handlungsfähigkeit des Landes sichern 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Der Schuldenstand des Landes Nordrhein-Westfalen hat in den vergangenen Jahren ständig 
neue und traurige historische Rekordstände erreicht und beträgt zurzeit mehr als 160 Milliar-
den Euro.1 Dieser Schuldenberg manifestiert sich auch in der Pro-Kopf-Verschuldung: Mit zu-
letzt 9.041 Euro je Einwohner liegt Nordrhein-Westfalen deutlich über den Werten der übrigen 
Flächenländer.2 Im Haushaltsplan 2026 sind in direkter Konsequenz sogar mehr als vier Milli-
arden Euro für Zinsen veranschlagt. Die ursprünglich vorgesehene Tilgung der sogenannten 
Sondervermögen „NRW-Rettungsschirm“ und „NRW-Krisenbewältigungsfonds“ setzt die Lan-
desregierung sowohl für das Jahr 2026 als auch für das Folgejahr 2027 aus und begründet 
dies mit der angespannten konjunkturellen Lage.3 Gleichzeitig ist für das laufende Haushalts-
jahr eine Neuverschuldung in Höhe von rund 4,3 Milliarden Euro vorgesehen. CDU und Grüne 
planen, sowohl von der konjunkturellen als auch von der im Jahr 2025 neu geschaffenen struk-
turellen Verschuldungsmöglichkeit für die Länder Gebrauch zu machen. Die rund 82 Milliarden 
Euro an prognostizierten Steuereinnahmen4 reichen CDU und Grünen augenscheinlich nicht 
aus, um ihre politischen Vorhaben zu verwirklichen und gleichzeitig ihren rechtlichen Verpflich-
tungen nachzukommen. 
 
Dem Land und seinen Kommunen stehen seit Ende vergangenen Jahres 21,1 Milliarden Euro 
für die nächsten zwölf Jahre aus dem sogenannten Sondervermögen für Infrastruktur und Kli-
maneutralität des Bundes zur Verfügung. Diese Mittel sollen laut Art. 143h GG für „zusätzliche 
Investitionen in die Infrastruktur und für zusätzliche Investitionen zur Erreichung der Klimaneut-
ralität bis zum Jahr 2045“ dienen. Erste Auswertungen der schuldenfinanzierten Ausgaben 
des Bundes durch unabhängige Wissenschaftler zeigen jedoch deutlich, dass die Bundesre-
gierung ihre selbst gesteckten Vorgaben vollends missachtet. Laut Berechnungen führender 
Wirtschaftsforschungsinstitute wurde der Bundesanteil der Sonderschulden im Jahr 2025 zu 
einem weit überwiegenden Teil zweckentfremdet. Je nach Berechnung liegt der Anteil der 

 
1 Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen: Jahresbericht 2025, S. 74 (Vorlage 18/4088). 
2 Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen: Jahresbericht 2025, S. 77 (Vorlage 18/4088). 
3 Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen: Finanzplanung 2025-2029, S. 6 (Vorlage 18/4129). 
4 Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2025 (Vorlage 18/4456). 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 18. Wahlperiode Drucksache 18/19012 

 
 

2 

„veruntreuten“ Gelder zwischen 865 und 956 Prozent. Die FDP-Landtagsfraktion warnte bereits 
frühzeitig vor derartigen Entwicklungen.7 Zahlen zur Verwendung des nordrhein-westfälischen 
Anteils der Schuldenmittel konnten CDU und Grüne bislang nicht vorlegen.8 
 
Erneut zeigt sich: Eine lockere Schuldenpolitik ist nicht dazu geeignet, Probleme in der Ge-
genwart zu lösen. Das genaue Gegenteil ist richtig: Notwendige Strukturreformen werden ver-
schleppt, da es bequemer ist, sich am Kapitalmarkt zu bedienen, um kurzfristig finanzielle 
Handlungsspielräume zu erlangen. Dass der Staat trotz aller gegenteiliger Behauptungen kein 
Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem hat, sollte mit knapp einer Billion Euro an laufen-
den Steuereinnahmen für den Gesamtstaat im Jahr 2025 auf der Hand liegen. Dem Einwand, 
dass die Rekordeinnahmen nur durch Inflation und Geldentwertung entstünden, kann entge-
gengehalten werden, dass die Steuereinnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen in den ver-
gangenen 15 Jahren mit Ausnahme der beiden Krisenjahre 2020 und 2023 Jahr für Jahr stär-
ker angestiegen sind als die Inflation. 
 
 
II. Handlungsnotwendigkeiten 
 
Die Wirtschaftsweise Professorin Dr. Veronika Grimm rechnete Ende vergangenen Jahres vor 
und prognostiziert: Ab 2029 werden im Bundeshaushalt faktisch keinerlei freie Mittel mehr zur 
Verfügung stehen. Die gesamten Einnahmen des Bundes werden dann allein für die Bereiche 
Soziales, Verteidigung und Schuldendienst gebunden sein.9 Die Wissenschaft spricht von ei-
nem „versteinerten“ Haushalt. 
 
So weit darf es die nordrhein-westfälische Landesregierung nicht kommen lassen. Es muss 
dringend ein Umdenken stattfinden, denn es geht um die finanzielle Handlungsfähigkeit des 
Landes und damit der Bürgerinnen und Bürger. Gestaltende Politik in der Zukunft ist nur mög-
lich, wenn freie, ungebundene Mittel zur Verfügung stehen. Ohne diese „freie Masse“ schwin-
det jeglicher Spielraum für die so dringend notwendigen Entlastungen, für Investitionsoffensi-
ven in Infrastruktur, Bildung, Forschung und technisches Know-How. Auch die Krisenresilienz 
schwindet, wenn das Land auf unvorhersehbare Entwicklungen nur noch mit der Aufnahme 
neuer Schulden reagieren kann. 
 
Mittlerweile sollte mehr als deutlich geworden sein, dass der Schuldentopf für Infrastruktur und 
Klimaneutralität den Investitionsstau nicht auflösen kann. Es handelt sich – selbst mit viel 
Wohlwollen – lediglich um einen Tropfen auf dem heißen Stein, denn sowohl die so wichtige 
Zusätzlichkeit der Ausgaben als auch der Fokus auf wachstumsfördernde Investitionen wer-
den weder vom Bund eingehalten, noch sind die Landesregierung und die sie tragenden Frak-
tionen dazu bereit, einen entsprechenden Passus in ihr Landesgesetz zur Verwendung der 
Schuldenmittel einzufügen, wie von der FDP-Landtagsfraktion beantragt.10 
 
Die Landesregierung darf die Augen nicht länger vor der Realität verschließen. Wenn der Lan-
deshaushalt weiterhin auf Pump finanziert wird, bewegt sich die finanzielle Gestaltungsfreiheit 

 
5 Dr. Tobias Hentze: 86 Prozent des Sondervermögens im Jahr 2025 zweckentfremdet, Institut der deutschen 
Wirtschaft, 17.03.2026. 
6 Emilie Höslinger und Max Lay: Monitoring der Investitionen des Bundes - Werden zusätzliche Schulden auch für 
zusätzliche Investitionen verwendet?, ifo Schnelldienst 04/2026. 
7 Antrag auf Aktuelle Stunde der Fraktion der FDP, 24.03.2024 (LT-DS 18/13258). 
8 Vorlage 18/4890. 
9 BILD: In vier Jahren geht Deutschland das Geld aus!, 12.11.2025, abgerufen unter: https://www.bild.de/politik/in-
land/schock-satz-fuer-unsere-staatskasse-in-vier-jahren-geht-deutschland-das-geld-aus-
69149bf785499be17f55ff9a (letzter Zugriff 14.04.2026). 
10 Änderungsantrag der Fraktion der FDP zu dem „Gesetz über den Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruk-
tur 2025 bis 2036 (NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036)“, (LT-DS 18/17136). 

https://www.bild.de/politik/inland/schock-satz-fuer-unsere-staatskasse-in-vier-jahren-geht-deutschland-das-geld-aus-69149bf785499be17f55ff9a
https://www.bild.de/politik/inland/schock-satz-fuer-unsere-staatskasse-in-vier-jahren-geht-deutschland-das-geld-aus-69149bf785499be17f55ff9a
https://www.bild.de/politik/inland/schock-satz-fuer-unsere-staatskasse-in-vier-jahren-geht-deutschland-das-geld-aus-69149bf785499be17f55ff9a
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kommender Generationen gegen null. Diese Einschätzung vertrat auch Finanzminister Dr. 
Marcus Optendrenk noch vor wenigen Jahren selbst. Im März 2024 wurde in der Publikations-
reihe „Monitor Soziale Marktwirtschaft“ der Konrad-Adenauer-Stiftung ein Beitrag von Dr. Op-
tendrenk mit dem Titel „Wer Schulden hat, ist nicht frei.“ veröffentlicht.11 Zwei der zusammen-
fassenden Kernthesen des Finanzministers lauten darin: 
 

• „Regierungen müssen lernen, mit Steuereinnahmen auszukommen und Prioritäten zu 
setzen. Hierbei hilft die Schuldenbremse. Diese zwingt Regierungen, sich über den 
staatlichen Aufgabenumfang in einer Sozialen Marktwirtschaft und einen effizienten Um-
gang mit Steuergeldern Gedanken zu machen.“ 

• „Ein Aufgeben oder Durchlöchern der Schuldenbremse führt zu einem Aufwuchs der 
Staatsverschuldung und macht Deutschland unfrei – denn wer Schulden hat, der ist nicht 
frei.“ 

 
Diese Einsichten dürfen nicht länger ignoriert werden. Sie müssen als verbindlichen Leitlinien 
für eine konsequent schuldenfreie Haushaltsaufstellung 2027 dienen. 
 
 
III. Beschlussfassung 
 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 
 

• einen Haushaltsentwurf 2027 vorzulegen, der sich rein aus Steuereinnahmen und den 
sonstigen Einnahmen finanziert und somit im kommenden Jahr weder erneut von der 
Konjunkturkomponente noch wiederholt von der strukturellen Verschuldungsmöglichkeit 
Gebrauch gemacht werden muss, 

 

• von jeglichen vermeidbaren Gesetzesinitiativen abzusehen, die den Staatsapparat wei-
ter anwachsen lassen und zusätzliche Aufgaben und Ausgaben für das Land vorsehen, 

 

• die bestehenden Aufgaben und Ausgaben des Landes systematisch auf den Prüfstand 
zu stellen und dem Parlament auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse einen verbindli-
chen Konsolidierungsplan und dessen regelmäßige Evaluation vorzulegen sowie 

 

• die Mittel des Infrastruktur-Schuldentopfes des Bundes konsequent und ohne Ausnah-
men für echte werthaltige Investitionen einzusetzen, die über das bisherige Investitions-
niveau hinausgehen und damit auch zusätzliches Wachstum ermöglichen. 

 
 
 
Henning Höne 
Marcel Hafke 
Ralf Witzel 
 
und Fraktion 

 
 

 
11 Dr. Marcus Optendrenk: Wer Schulden hat, ist nicht frei, in: Monitor Soziale Marktwirtschaft, Konrad-Adenauer-
Stiftung, März 2024. 


